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  1 AUSGANGSLAGE 
  1.1 Anlass der Teilrevision 
Mehrwertausgleichsgesetz 
 

 Gemäss Art. 5 des eidgenössischen Raumplanungsgesetzes (RPG) ist 
für erhebliche Vor- und Nachteile, die durch Planungen entstehen, 
ein angemessener Ausgleich zu gewährleisten. Mit der letzten Revi-
sion des eidgenössischen Raumplanungsgesetzes, die per 1. Mai 
2014 in Kraft getreten ist, wurde Art. 5 mit Mindestvorgaben zum 
Mehrwertausgleich (Art. 5 Abs. 1bis bis 1sexies RPG) ergänzt. Damit wur-
den die Kantone verpflichtet, einen Ausgleich der planungsbedingten 
Mehrwerte von mindestens 20 % zu regeln (Art. 5 Abs. 1bis RPG).  

Der Kantonsrat ist dieser Aufforderung mit dem Mehrwertausgleichs-
gesetz (MAG) nachgekommen, welches am 28. Oktober 2019 erlas-
sen wurde. Um das Gesetz durch den Regierungsrat in Kraft setzen 
zu können, wurde die zugehörige Verordnung erarbeitet. Diese 
wurde vom Regierungsrat mit Beschluss vom 30. September 2020 er-
lassen. 

Das Gesetz und die Verordnung sind am 1. Januar 2021 in Kraft ge-
treten. 

   
  1.2 Worum geht es? 
Ausgleich von Mehrwerten, die 
durch Planungsmassnahmen ent-
stehen  

 Das MAG und die MAV nehmen Bezug auf den Planungsmehrwert, 
der im Rahmen von Planungsmassnahmen entsteht.  

Gemeint sind Planungen im Sinne des RPG, und zwar solche, welche 
auf Stufe der Nutzungsplanung und somit grundeigentümerverbind-
lich die Nutzungsmöglichkeiten eines Grundstücks ("Ausübung der 
zulässigen Bodennutzung" im Sinne von Art. 14 Abs. 1 RPG und 
§ 1 PBG) festlegen. 

Zu den Planungsmassnahmen, die einen Mehrwertausgleich auslö-
sen, gehören insbesondere: 

Einzonungen 
(à kantonaler Mehrwertausgleich) 
Umzonungen von ÖB-Zonen in andere Bauzonen 
(à kantonaler Mehrwertausgleich) 
Umzonungen 
Aufzonungen 
Sondernutzungsplanungen 
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Kantonaler Mehrwertausgleich  Die Mehrwertabgabe für Einzonungen sowie Umzonung von einer 
Zone für öffentliche Bauten in eine andere Bauzone ist im MAG ab-
schliessend geregelt und erfolgt unabhängig von der Regelung in der 
Bauordnung. Auf diese Abgaben haben die Gemeinden keinen Ein-
fluss. 

Der Abgabesatz auf den entstehenden Mehrwert beträgt 20 %. Der 
Betrag fliesst in den kantonalen Mehrwertausgleichsfonds.  

   

 
 
Was wird unter dem Begriff «Einzonung» 
verstanden? 

 Als Einzonung wird die Ausscheidung einer neuen Bauzone im Sinne 
von § 48 PBG und die Festsetzung eines kantonalen Gestaltungs-
plans verstanden (§ 1 lit. b MAG). 

   
Kommunaler Mehrwertausgleich   Die Gemeinden können gestützt auf § 19ff MAG bei Auf- und Umzo-

nungen eine Mehrwertabgabe von höchstens 40 % des um Fr. 
100'000.- gekürzten Mehrwerts erheben. Einen Mindestsatz ist nicht 
vorgesehen.  
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Aktuelle Rechtsprechung 

 
 Das Bundesgericht hat in zwei ergangenen Urteilen (IC_233/2021 so-

wie BGE 147 I 225, Münchenstein II) festgehalten, dass die Kantone 
bzw. die Gemeinden nicht auf einen Mehrwertausgleich bei Auf- und 
Umzonungen verzichten dürfen.  

  Der Ständerat hat in der Herbstsession 2023 auf die jüngste Recht-
sprechung des Bundesgerichts reagiert und sich für eine Präzisierung 
von Art. 5 RPG ausgesprochen, wonach sich die Mindestanforderun-
gen für die Erhebung von Mehrwertabgaben nach den Absätzen 
1bis bis 1sexies richten und wonach bei Einzonungen eine Abgabe von 
mindestens 20 % zu erheben ist. Dies mit dem Ziel klarzustellen, dass 
nur bei Einzonungen, nicht aber bei Auf- und Umzonungen zwingend 
eine Mehrwertabgabe erhoben werden muss. Das Datum des Inkraft-
tretens des RPGs ist noch nicht bekannt.  

Gemäss ARE Kreisschreiben vom 11. März 2024 kann das neue Recht 
zur Regelung herangezogen werden. Es ist somit im Kanton Zürich 
wieder zulässig, auf eine kommunale Mehrwertabgabe zu verzichten. 
Der Gemeinderat hat angesichts der neuen Ausgangslage den Sach-
verhalt nochmals diskutiert und mit GRB Nr. 55 vom 8. April 2024 be-
schlossen, am Revisionsvorschlag festzuhalten.  

   
Was wird unter dem Begriff Umzonung 
verstanden? 

 

 Als Umzonung wird die Zuweisung einer Bauzone zu einer anderen 
Bauzonenart (gemäss Auflistung in § 48 PBG) verstanden (§ 1 lit. d 
MAG). So stellt beispielsweise die Zuweisung einer Gewerbezone zu 
einer Wohnzone eine Umzonung dar.  

Was wird unter dem Begriff Aufzonung 
verstanden? 

 

 Als Aufzonung wird die Verbesserung der Nutzungsmöglichkeit einer 
Bauzone verstanden (§ 1 lit. c MAG), unter Beibehaltung der bisheri-
gen Nutzungsart. Die Verbesserung kann beispielsweise in der Erhö-
hung der Ausnützung (§ 251 PBG) und in der Erhöhung der zulässi-
gen Geschosszahl bestehen. Eine Verbesserung der Nutzungsmög-
lichkeiten kann auch mit der Festsetzung von Sondernutzungspla-
nungen (Gestaltungsplänen) erfolgen. 

Bessere Nutzungsmöglichkeiten als Folge einer Ausnahmebewilligung 
oder einer verbesserten Erschliessung stellen hingegen keine Aufzo-
nungen dar, da es sich dabei nicht um Planungsmassnahmen im Sin-
ne des RPG handelt. 

   
Freifläche bei einem Mehrwert 
unter Fr. 250'000.- 

 Entscheidet sich die Gemeinde für die Erhebung der Mehrwertabgabe, 
so muss sie ergänzend eine Freifläche bestimmen.  

Die Freifläche kann zwischen 1'200 m2 und 2'000 m2 betragen. Grund-
stücke die kleiner sind als diese Freifläche, sind von der Mehrwertab-
gabe unter der Voraussetzung befreit, dass der Mehrwert auf diesen 
Grundstücken kleiner ist als Fr. 250'000.- (§ 19 Abs. 4 MAG).  
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Wie ist der Mehrwert definiert?  Der Mehrwert ist die Differenz zwischen den Verkehrswerten eines 
Grundstücks mit und ohne Planungsmassnahme. Die Planungskos-
ten (z.B. Wettbewerbe oder Gestaltungspläne) können in Abzug ge-
bracht werden. Die Bewertung erfolgt nach einem Landpreismodell. 
Dieses Landpreismodell wird durch den Kanton erstellt und liegt seit 
März 2021 vor. Das Landpreismodell kann indes erst bei Vorliegen ei-
ner konkreten Planungsmassnahme eingesetzt werden. 

Daher kann ein planerischer Mehrwert für einzelne Grundstücke, der 
im Rahmen einer Planungsmassnahme entsteht, derzeit lediglich ap-
proximativ abgeschätzt und nicht näher bestimmt werden. 

   
Mehrwertprognose  Vor Festsetzung der Planungsmassnahme ermittelt die Gemeinde 

den voraussichtlichen Mehrwert, gestützt auf das Landpreismodell.  

Liegen besondere Gründe vor, die eine Ermittlung des Mehrwerts 
mittels Landpreismodell verunmöglichen, erfolgt eine individuelle 
Schätzung. Eine solche individuelle Schätzung ist bei Sondernut-
zungsplanungen vorzusehen (§ 13. Abs. 2 MAV).  

   
Städtebauliche Verträge  Anstelle der Erhebung einer Abgabe können die Gemeinden mit den 

Grundeigentümern gemäss § 19 Abs. 6 MAG städtebauliche Verträge 
zum Ausgleich des Mehrwerts beschliessen.  

Städtebauliche Verträge regeln gemäss § 21 Abs. 1 MAG Rechte und 
Pflichten der Vertragsparteien bei der Verwirklichung eines Bauvor-
habens. Damit schafft das MAG die Rechtsgrundlage für den Ab-
schluss städtebaulicher Verträge. 

  Da bis anhin die Rechtsgrundlagen zur Erhebung einer Mehrwertab-
gabe fehlten, nutzten viele Zürcher Gemeinden das Instrument der 
städtebaulichen Verträge zur Abgeltung von Mehrwerten auf freiwilli-
ger Basis. Ohne die Regelung des Mehrwertausgleichs in der Bauord-
nung ist dies jedoch seit dem 1.1.2021 nicht mehr möglich. 

Der Einsatz der städtebaulichen Verträge als Alternative zur rein mo-
netären Mehrwertabgabe erlaubt den Gemeinden das Aushandeln 
unterschiedlichster sachbezogener Leistungen zu Gunsten einer 
hochwertigen Entwicklung. Der städtebauliche Vertrag bildet dabei 
eine die Vertragsfreiheit wahrende Alternative zur monetären Abga-
be: Werden sich die Vertragsparteien nicht einig, kann sich ein Ver-
handlungspartner zurückziehen und der Ausgleich ist mittels mone-
tärer Abgabe zu leisten (§ 30 MAV). 

  Der Inhalt der Verträge kann grundsätzlich von den Vertragsparteien 
im Rahmen der Vertragsgestaltungsfreiheit bestimmt werden, wobei 
die gesetzlichen Vorgaben gemäss § 21 MAG und § 29 MAV bezüglich 
möglicher Vertragsinhalte und Mindestinhalte zu beachten sind. Ins-
besondere wird verlangt, dass ein sachlicher Zusammenhang zwi-
schen den Gegenständen des Vertrags und der Planungsmassnahme 
besteht.  
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  Die Rechtmässigkeit, Angemessenheit und Zweckmässigkeit kommu-
naler Mehrwertausgleichsregelungen werden durch den Kanton im 
Rahmen des Genehmigungsverfahrens von Nutzungsplänen über-
prüft. Die Verträge werden zusammen mit der zugehörigen Pla-
nungsmassnahme gemäss obigem Verfahren veröffentlicht und auf-
gelegt. Rechtsgültige Verträge werden im Grundbuch vermerkt.   

Städtebauliche Vorverträge  Zusätzlich zum städtebaulichen Vertrag regelt die MAV in § 28 städte-
bauliche Vorverträge. Diese regeln die Absichten aller Beteiligten 
während der Phase von der Aufnahme der Vertragsverhandlungen 
bis zum Zeitpunkt des Abschlusses des städtebaulichen Vertrags. Da-
mit kann eine gewisse Rechts- und Planungssicherheit gewährt wer-
den. Im Gegensatz zu städtebaulichen Verträgen sind Vorverträge 
nicht zu publizieren. 

Einsatz von städtebaulichen Verträgen  Der Abschluss von städtebaulichen Verträgen wie von Vorverträgen 
nach MAV ist freiwillig. In Gebieten von hoher städtebaulicher Bedeu-
tung empfiehlt es sich, stets ein zweistufiges Verfahren (Vorvertrag 
und städtebaulicher Vertrag) zu verlangen. Gleichzeitig ist dem As-
pekt Rechnung zu tragen, dass nicht jeder private Gestaltungsplan ei-
nen städtebaulichen Vertrag erfordert. In diesem Fall erfolgt die 
Mehrwertabgabe mittels Einzahlung in den kommunalen MAG-Fonds. 

   
Zeitpunkt der Anwendung 
des MAG 

 Das MAG ist nur anwendbar auf Planungsmassnahmen, die nach In-
krafttreten des MAG festgesetzt werden (§ 29 MAG).  

Massgeblich für die Entstehung der Mehrwertabgabeforderung und 
die Bemessung des Mehrwerts ist gemäss § 3 Abs. 2 MAG der Zeit-
punkt des Inkrafttretens der Planungsmassnahme. Eine rückwirken-
de Erhebung von Mehrwerten auf zu einem früheren Zeitpunkt be-
schlossene Aufzonungen oder Umzonungen ist ausgeschlossen. 

   
Verwendung der Einnahmen  Die Einnahmen aus dem kommunalen Mehrwertausgleich sind einem 

Fonds zuzuweisen. Die Gelder sind für kommunale raumplanerische 
Massnahmen im Sinne von Art. 3 Abs. 3 RPG zu verwenden (§ 42 
MAV). 

Fondsreglement  Das Fondsreglement wird parallel zur BZO-Vorlage erarbeitet und 
der Gemeindeversammlung gleichzeitig vorgelegt.  

   
Verfahren  Das MAG und namentlich die MAV bilden ein komplexes Regelwerk. 

Der Vollzug ist mit einem hohen administrativen Aufwand verbunden.  

Die nachfolgende Grafik zeigt das Verfahren zur Festsetzung der 
Mehrwertabgabe im Rahmen einer Planungsmassnahme im Über-
blick. 
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  Das Planungsverfahren für eine Auf- oder Umzonung (Nutzungspla-

nung) und das Verfahren zur Festsetzung des Mehrwertausgleichs 
überlappen sich teilweise, wobei die Mehrwertabgabe erst festge-
setzt werden kann, wenn die auslösende Planungsmassnahme in 
Rechtkraft erwachsen ist. 

   

  1.3 Ziele der vorliegenden Teilrevision 
Schaffung der Möglichkeit einen 
Teil des Mehrwertes abzuschöp-
fen und weiterhin städtebauliche 
Verträge abzuschliessen 

 Mit der vorliegenden Teilrevision wird das kantonale Mehrwertaus-
gleichsgesetz kommunal verankert. 

Damit wird die rechtliche Grundlage geschaffen, um künftig ein Aus-
gleich von Mehrwerten, die bei Um- und Aufzonungen oder bei Ge-
staltungsplänen entstehen, vorzunehmen oder weiterhin städtebauli-
che Verträge abschliessen zu können. 

Dank der jetzigen Verankerung der Regelungen zum Mehrwertaus-
gleich in der BZO besteht eine verlässliche Basis zur Feststellung all-
fälliger im Rahmen nachgelagerter Revisionen entstehenden Mehr-
wertabgaben. 
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  2 ANPASSUNGEN DER 
BAU- UND ZONENORDNUNG 

  2.1 Musterbestimmungen 
Übernahme der Musterbestim-
mungen 

 Der Kanton Zürich stellt den Gemeinden Musterbestimmungen zur 
Verfügung. 

Die Übernahme dieser Musterbestimmungen hat den Vorteil, dass 
verkürzte Bearbeitungsfristen zum Zug kommen. Das Verfahren kann 
auf diese Weise zügig abgewickelt werden, so dass die Teilrevision 
möglichst bald in Rechtskraft treten kann. 

Kantonale Musterbestimmungen zur Er-
hebung einer Mehrwertabgabe 

 1 Auf Planungsvorteilen, die durch Auf- oder Umzonungen entstehen, 
wird eine Mehrwertabgabe im Sinne von § 19 des Mehrwertausgleichs-
gesetzes (MAG) erhoben.  
2 Die Freifläche gemäss § 19 Abs. 2 MAG beträgt 2’000 m2.  
3 Die Mehrwertabgabe beträgt 40 % des um Fr. 100'000 gekürzten 
Mehrwerts.  

Fondsreglement  4 Die Erträge aus den Mehrwertabgaben fliessen in den kommunalen 
Mehrwertausgleichsfonds und werden nach Massgabe des Fondsregle-
ments verwendet. 

   
  Die Musterbestimmungen sind durch die Gemeinde um das Mass 

der Freifläche und um die Höhe des Abgabesatzes zu ergänzen und 
ansonsten unverändert zu übernehmen, wenn von einem schnellen 
Verfahren profitiert werden soll. 

   

 
 
 2.2 Freifläche 

1'200 m2 bis 2'000 m2  Die Freifläche, unter der kein Mehrwertausgleich anfällt, sofern der 
Mehrwert Fr. 250'000.- nicht übersteigt, kann gemäss § 19 Abs. 2 
MAG von 1'200 m2 bis 2'000 m2 festgelegt werden.  

Keine Befreiung, sofern Mehrwert über 
Fr. 250’000 

 Die nachfolgenden Tabellen illustrieren anhand des Zusammenhangs 
zwischen Wertsteigerung und Grundstücksgrösse, die Bedeutung für 
Flächen unterhalb der Freifläche:  

Lesebeispiel:  
Bei einer massgeblichen Grundstücks-
grösse von 1'600 m2 muss die Wertstei-
gerung (Differenz Landwert alt/neu) Fr. 
156.25 pro m2 betragen, um einen Mehr-
wert von gesamthaft Fr. 250'000.- zu er-
reichen.  

 Wertsteigerung (Differenz 
Landwert alt/neu)  
in Fr. pro m2 

massgebliche Grund-
stücksgrösse in m2  
(fixiert) 

Mehrwert gesamt  
in Fr. 

125.00 2'000.00 250'000 

156.25 1'600.00 250'000 

208.33 1'200.00 250'000 
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Lesebeispiel:  
Bei einer Wertsteigerung (Differenz Land-
wert alt/neu) von Fr. 300 pro m2 sind 
Grundstücke ab einer Grösse von 833 m2 
abgabepflichtig, da der Mehrwert in die-
sem Fall gesamthaft Fr. 250'000.- er-
reicht. 

 Wertsteigerung (Differenz 
Landwert alt/neu)  
in Fr. pro m2 (fixiert) 

massgebliche Grund-
stücksgrösse in m2 

Mehrwert gesamt  
in Fr. 

300.00 833.33 250'000 

350.00 714.29 250'000 

400.00 625.00 250'000 
 

   
Grössenverteilung der Bauland-
grundstücke in Urdorf 

 Für die Festlegung der Freifläche interessiert, wie gross der Anteil der 
Baulandgrundstücke ist, deren Fläche über bzw. unter der möglichen 
Freifläche liegt. Die untenstehende Karte zeigt die Grössenverteilung 
von Baulandgrundstücken in Urdorf: 
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Flächenanteil an der Gesamtfläche 

 

 Die Auswertung zeigt, dass insgesamt 192 Baulandgrundstücke mit 
einer Fläche über 2'000 m2 mit 68 % den grössten Flächenanteil aus-
machen. 

104 Baulandgrundstücke weisen eine Fläche zwischen 1'200 m2 und 
2'000 m2 auf. Sie entsprechen anteilsmässig nur 8.5 % der gesamten 
Baulandfläche.   

Bei 764 Baulandgrundstücken ist die Grundstücksfläche kleiner als 
1'200 m2.  

   
Fokusgebiete gemäss Richtpla-
nung 

 Gemäss übergeordneter Vorgaben (regionaler Richtplan) ist die 
Hauptentwicklung der inneren Verdichtung im Limmattal nebst eini-
gen grösseren, noch nicht überbauten Gebieten primär auf über-
baute, gut mit dem öffentlichen Verkehr erschlossene Bauzonen aus-
zurichten. Für Urdorf wird in der Luberzen und entlang der Schlie-
renstrasse sowie westlich des Bahnhofs Weihermatt eine Verdich-
tung vorgeschrieben. Diese behördenverbindliche Vorgabe wurde 
mit dem kommunalen Richtplan präzisiert. Im Fokus stehen dabei vor 
allem die Gebiete, denen die Strategieansätze «weiterentwickeln» 
und «umstrukturieren» zugewiesen sind. Wie obenstehende Analyse 
zeigt, befinden sich in diesen Gebieten grossmehrheitlich grössere, 
zusammenhängende Baulandgrundstücke, was eine Verdichtung be-
günstigt. Dies bestätigen bereits laufende Planungen.  

Die gemäss rechtskräftiger Bau- und Zonenordnung vorgeschriebe-
nen baulichen Dichten entsprechen in diesen spezifischen Gebieten 
noch nicht den regionalen Zielvorgaben. Es ist somit davon auszuge-
hen, dass mit zukünftigen Revisionen schwerpunktmässig in diesen 
Gebieten Um- oder Aufzonungen oder Sondernutzungsplanungen 
mit einer Mehrausnützung geprüft werden.   

   
Links: Auszug anzustrebende bauliche 
Dichte gemäss regionalem Richtplan 
Limmattal 

 
 
Rechts: Strategieansätze gemäss kom-
munalerr Richtplanung 

 

 

 

 

 

   



  
Teilrevision Nutzungsplanung, Urdorf- Mehrwertausgleich  
Erläuternder Bericht gemäss Art. 47 RPV 

 

    12 

Festlegung der Freifläche auf  
2’000 m2 

 Für die Gemeinde Urdorf geht es nicht primär darum, kleinere Mehr-
werte auszugleichen. Gerade bei grösseren Bauvorhaben, welche 
durch Planungen der Öffentlichkeit (Nutzungsplanung) ermöglicht 
werden, entstehen oftmals auch grössere Belastungen des Gemein-
dehaushaltes und der Bevölkerung, während für den begünstigten 
Grundeigentümer grosse Mehrwerte entstehen. Die Mehrwertab-
gabe soll daher vor allem bei grösseren Vorhaben zum Zuge kom-
men. Die Freifläche wird daher auf 2’000 m2 gelegt. 

Es ist zu beachten, dass wie oben dargelegt die Festlegung der Frei-
fläche keine absolute Untergrenze bildet, da ein abgabepflichtiger 
Mehrwert von Fr. 250'000.- je nach Wertsteigerung bereits bei kleine-
ren Grundstücksgrössen erreicht wird. 

Feststellung der Abgabepflicht für  
Grundstücke unterhalb der Freifläche 

 Um eine Abgabepflicht feststellen zu können, ist die Mehrwertbe-
rechnung bei allen von einer Um- oder Aufzonung betroffenen 
Grundstücken erforderlich. Die Wahl der Freifläche hat demnach 
kaum Auswirkungen auf die administrativen Aufwendungen.  

Mit welcher Abgabehöhe Eigentümer kleiner Parzellen zu rechnen 
haben, ist abhängig von den Planungsmassnahmen und dem jeweili-
gen Landwert. Eine pauschalisierte Aussage ist nicht möglich.  

   
  2.3 Höhe des Abgabesatzes 
Durch die Mehrwertabgabe kön-
nen alle profitieren nicht nur ein-
zelne Grundeigentümer 

 Die Mehrwertabgabe ermöglicht, dass nicht nur von Nutzungserhö-
hungen begünstigte Grundeigentümer vom Planungsmehrwert profi-
tieren, sondern die gesamte Bevölkerung, indem die Gemeinde mit 
den Erträgen aus der Mehrwertabgabe gezielt bestehende öffentli-
che Infrastrukturen aufwerten bzw. neue schaffen kann. 

Mit dem Mehrwertausgleich entsteht den Eigentümern zudem kein 
Verlust, sondern ein Teil des Gewinns wird in öffentliche Infrastruktu-
ren zur Steigerung der Standortattraktivität investiert, wovon Grund-
eigentümer und Investoren gleichermassen wie die Bevölkerung pro-
fitieren.   

   
Abgabesatz von 40 % 
 

 Aufgrund der Standortattraktivität und des hohen zu erwartenden 
Mehrwertes legt die Gemeinde Urdorf den Abgabesatz auf 40 % fest. 
Sie beabsichtigt, bei grösseren Bauvorhaben mittels städtebaulicher 
Verträge eine möglichst hohe Qualität in betroffenen Projekten zu er-
reichen.  

Die Öffentlichkeit erhält folglich 40 % des planungsbedingten Mehr-
wertes, der Grundeigentümer 60 %. 
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  2.4 Neue Bauordnungsbestimmung 

  In die Bau- und Zonenordnung von Urdorf wird folgender Artikel ein-
gefügt: 

1. Einleitende Bestimmungen  Art. 1 Mehrwertausgleich 
1 Auf Planungsvorteilen, die durch Auf- oder Umzonungen entstehen, 
wird eine Mehrwertabgabe im Sinne von § 19 des Mehrwertausgleichs-
gesetzes (MAG) erhoben.  

2 Die Freifläche gemäss § 19 Abs. 2 MAG beträgt 2’000 m2.  
3 Die Mehrwertabgabe beträgt 40 % des um Fr. 100'000 gekürzten 
Mehrwerts.  

  4 Die Erträge aus den Mehrwertabgaben fliessen in den kommunalen 
Mehrwertausgleichsfonds und werden nach Massgabe des Fondsregle-
ments verwendet. 

   
Konkretes Beispiel  Untenstehend ist ein konkretes Beispiel für eine Freifläche von 

2’000 m2 und eine Mehrwertabgabe von 40 % anhand realistischer 
Landpreise zusammengestellt. 
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  2.5 Fondsreglement 

Einnahmen sind zweckgebunden  Wie in den Musterbestimmungen ersichtlich, müssen die Gemeinden 
nebst der Teilrevision der Bau- und Zonenordnung auch ein Regle-
ment für den Mehrwertausgleichsfonds erlassen. Art. 87 des Ge-
meindegesetzes (GG ZH) bildet die Rechtsgrundlage für die Äufnung 
des Fonds durch die Gemeinde, der eine Spezialfinanzierung gemäss 
übergeordnetem Recht darstellt. Dies bedeutet, dass die Fondsein-
nahmen nicht in den allgemeinen Gemeindehaushalt fliessen, son-
dern exklusiv dem Verwendungszweck gemäss Fondsreglement zu 
Verfügung stehen. 

Die Mittel des kommunalen Ausgleichsfonds werden für kommunale 
Massnahmen der Raumplanung verwendet. § 42 MAV nennt die bei-
tragsberechtigten Verwendungszwecke. Nebst der genaueren Zweck-
bestimmung der kommunalen Mehrwertabgaben hat das Fondsreg-
lement auch das Beitragsverfahren und insbesondere die Frage zu 
regeln, welches Gemeindeorgan für Fondsentnahmen zuständig sein 
soll.  

Die Gemeinden müssen jährlich über die konkrete Verwendung der 
Fondsmittel informieren (§ 44 MAV); die Bekanntgabe der Ausgaben 
aus dem Fonds als blosse Zahl genügt dabei nicht.  

Idealerweise erfolgen Erarbeitung und Erlass des kommunalen 
Fondsreglements gleichzeitig mit der BZO-Anpassung. Das Vorliegen 
des Reglements ist allerdings für den Kanton kein Genehmigungser-
fordernis. Das Reglement wird durch das Amt für Raumentwicklung 
(ARE) nicht geprüft.  
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  3 AUSWIRKUNGEN DER TEILREVISION 
  3.1 Auswirkungen für die Gemeinde 
Rechtliche Grundlage  Mit der vorliegenden Teilrevision erhält die Gemeinde Urdorf die 

rechtliche Grundlage, bei Um- oder Aufzonungen sowie Sondernut-
zungsplänen entstehende Mehrwerte auszugleichen. Sie kann zudem 
weiterhin städtebauliche Verträge abschliessen, neu auf der Basis 
des MAG.  

Ohne die vorliegende Teilrevision wäre es der Gemeinde Urdorf seit 
dem Inkrafttreten des MAG verwehrt, Mehrwerte mittels städtebauli-
cher Verträge auszugleichen.  

   
Städtebauliche Verträge werden 
bevorzugt 

 Das Instrument des städtebaulichen Vertrags soll in Zukunft prioritär 
zum Einsatz kommen. Der städtebauliche Vertrag ermöglicht in be-
währter Weise die direkte Umsetzung vom Massnahmen zu Gunsten 
der öffentlichen Infrastruktur, ohne das Geld zunächst im Fonds zu-
rückzulegen. 

Als Alternative ist indes auch ein Mehrwertausgleich mittels rechts-
mittelfähiger Verfügung möglich. 

Städtebauliche Verträge werden zusammen mit der Erarbeitung der 
Sondernutzungsplänen aufgestellt und benötigen eine lange Vorlauf-
zeit.  

Mit der Rechtskraft des MAG seit dem 1. Januar 2021 besteht eine 
Lücke bezüglich des Abschlusses von städtebaulichen Verträgen. 
Dies hat für Bauwillige Planungsverzögerungen und Rechtsunsicher-
heiten zur Folge. Die Gemeinde wiederum müsste ohne Umsetzung 
auf kommunaler Stufe auf jegliche Art von städtebaulichen Verträgen 
und somit auf den Ausgleich von Mehrwerten verzichten.  

Mit der vorliegenden Teilrevision kann die Lücke bei optimalem Ver-
fahrensablauf so kurz als möglich gehalten werden. 

   
Erträge 
 
 

 Die zu erwartenden Erträge aus dem kommunalen Mehrwertaus-
gleich abzuschätzen, ist generell schwierig. Die Höhe des Mehrwerts 
ist von vielen Faktoren abhängig.  

   
  3.2 Auswirkungen für Grundeigentümer 
Vorerst keine Auswirkungen  Die Inkraftsetzung hat vorerst keine Auswirkungen für die Grundei-

gentümer. Die Teilrevision definiert jedoch die Rahmenbedingungen, 
welche beim Ausgleich von künftig entstehenden Mehrwerten gelten. 
Erst wenn im Rahmen von Auf- oder Umzonungen oder Gestaltungs-
plänen Mehrwerte entstehen, wird eine Mehrwertabgabe bemessen.  
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  4 VERFAHREN 
  4.1 Kantonale Vorprüfung 
Verkürztes Verfahren  Im Informationsschreiben vom 12. Februar 2020 bietet der Kanton 

den Gemeinden ein verkürztes Verfahren für die Umsetzung des 
MAG an, wenn die kantonalen Musterbestimmungen zur Festlegung 
des Mehrwertes in der Bau- und Zonenordnung übernommen wer-
den. Die Vorlage von Urdorf setzt diese um. 

Mit Schreiben vom 20. November 2023 hält das ARE fest, dass die 
vorliegende Teilrevision der Nutzungsplanung «Kommunaler Mehr-
wertausgleich» die übergeordneten Vorgaben auf kommunaler Stufe 
sachgerecht umsetzt und als genehmigungsfähig eingestuft wird. 

   
  4.2 Öffentliche Auflage 
60 Tage Auflagefrist  Die vorliegende Teilrevision wurde gemäss § 7 PBG während 60 Ta-

gen vom 26. Oktober 2023 bis 25. Dezember 2023 öffentlich aufge-
legt.  

Während der Auflagefrist konnten sich alle zum Entwurf der Teilrevi-
sion äussern sowie schriftliche Einwendungen vorbringen. Insgesamt 
wurden während der öffentlichen Auflage vier Schreiben mit 10 An-
trägen eingereicht. 

   
Einwendung 1.1 
Antrag 

 Auf Planungsvorteilen, die durch Auf- oder Umzonungen entstehen, 
soll keine Mehrwertabgabe im Sinne von § 19 des Mehrwertaus-
gleichsgesetzes (MAG) erhoben werden. 

Begründung  a) Es sollen keine unnötigen Regulierungen geschaffen werden. In 
Urdorf werde durch die Mehrwertabgabe bei Auf- oder Umzo-
nungen eine raumplanerisch innere Verdichtung erschwert und 
für Hauseigentümer massiv verteuert. 

b) Im Weiteren führe die vorgesehene Mehrwertabgabe bei Auf- 
oder Umzonungen nur zu bürokratischem Mehraufwand und hö-
heren Kosten, die auf die Nutzer der Liegenschaften abgewälzt 
werden. Dies führe zu höheren Mieten. 

c) Bei den theoretischen Mehrwertbemessungen könnte es zudem 
zu kostspieligen Streitigkeiten kommen, was zu Rechtsunsicher-
heiten für die Grundeigentümer und die Gemeinde führe.  

d) Durch die neue Abgabe könnten private und lokal tätige Bauher-
ren abgeschreckt werden. Um weitere Kosten einzusparen wür-
den bei der Bauqualität Einsparungen gemacht. Urdorf könnte 
sich durch einen Verzicht zudem einen Standortvorteil verschaf-
fen.  
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Erwägungen des Gemeinderats  Die Gemeinde Urdorf strebt mit der Einführung der kommunalen Mehr-
wertabgabe bei Um- und Aufzonungen hauptsächlich danach, eine recht-
liche Grundlage für den Abschluss städtebaulicher Verträge im Rahmen 
der laufenden Innenentwicklung zu schaffen. 

Der Mehrwertausgleich ist nicht als Fixbetrag, sondern als prozentualer 
Abgabesatz festgelegt. Er greift nur, wenn tatsächlich ein Mehrwert ent-
steht. Die Abgabe stellt keine Belastung der Grundeigentümer und Grund-
eigentümerinnen dar, da nur ein bislang nicht vorhandener Mehrwert teil-
weise abgegolten wird. Mit der Einführung des kommunalen Mehrwert-
ausgleiches erhalten private und institutionelle Bauherren zudem Pla-
nungssicherheit.  

Die Preisbildung für Bauland, wie auch für Mietpreise, richtet sich nach 
wie vor nach dem Grundsatz von Angebot und Nachfrage. Dass aufgrund 
des Mehrwertausgleichs deshalb die bauliche Entwicklung nachlässt oder 
in Ihrer Qualität geschmälert wird, ist nicht wahrscheinlich, da die Grund-
eigentümer und Grundeigentümerinnen trotz Leistung einer Abgabe von 
Um- und Aufzonungen profitieren und zudem die Standortvorteile besser 
nutzen können. Zudem sind aufgrund des Freibetrags von Fr. 100'000.- 
Grundstücke mit kleinen Mehrwerten nicht betroffen (§ 19 Abs. 3 MAG) 
und werden in ihrer Entwicklung nicht eingeschränkt. 

Eine Erhöhung der Mieten ist nicht zu erwarten. Durch eine mehrwertab-
gabepflichtige Planungsmassnahme kann eine höhere Dichte realisiert, 
sprich mehr Wohnungen erstellt werden. Für diese Mehrnutzung muss der 
Grundeigentümer einen Teil des Mehrwertes abgeben. Die zusätzlich reali-
sierbaren Mieteinnahmen sind jedoch höher als die entsprechende Mehr-
wertabgabe, weshalb es keinen nachvollziehbaren Grund gibt, warum die 
Wohnungen künftig teurer sein müssten als bisher. 

Die Berechnung der Mehrwertabgabe anhand des kantonalen Modells 
kann speditiv erfolgen. Dies wurde in einigen Zürcher Gemeinden auch 
bereits durchgeführt. Kosten von Rechtsmittelverfahren lassen sich unab-
hängig der Mehrwertabgabe für keine Planung voraussehen. 

Die Mittel des Mehrwertausgleichs werden für die Aufwertung des öffentli-
chen Raumes eingesetzt, was zu einem Standortvorteil für ein attraktives 
Urdorf als Wohn- und Arbeitsort führen wird. Von langfristigen wirtschaft-
lichen Schäden kann daher nicht ausgegangen werden. 

Ein Mehraufwand besteht zwar, aufgrund der klaren Regelung in der Bau-
ordnung ist aber nicht mit grossem Streitpotenzial zu rechnen.  

Beschluss  Das Anliegen wird nicht berücksichtigt.  
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Einwendung 1.2 
Antrag 

 Die Mehrwertabschöpfung für Einzonungen soll nicht mehr als 20 % 
des um Fr. 100'000 gekürzten Mehrwertes betragen.  

Begründung  Die 20% sollen so festgehalten werden, damit die möglichen Bauher-
ren die Mehrnutzung ausschöpfen können, ohne dass die Liegen-
schaftskosten unnötig steigen. Zudem würde der vorgesehene hohe 
Abgabesatz zu hohen Ungerechtigkeiten führen, für diejenigen 
Grundeigentümer, welche nicht unter die Freigrenzen fallen.  

Erwägungen des Gemeinderats  Wie in Kapitel 1.2 erläutert, unterscheidet das MAG zwischen einem kanto-
nalen Mehrwertausgleich, der bei Einzonungen sowie Umzonungen von 
einer Zone für öffentliche Bauten in eine andere Bauzone angewendet 
wird und einem kommunalem Mehrwertausgleich, der bei Auf- und Um-
zonungen zur Anwendung kommt.  

Der Abgabesetz für den bei Einzonungen sowie Umzonung von einer Zone 
für öffentliche Bauten in eine andere Bauzone entstehenden Mehrwert be-
trägt wie beantragt 20 % und ist im MAG abschliessend geregelt. Auf diese 
Abgaben haben die Gemeinden keinen Einfluss. . 

Beschluss  Das Anliegen ist sinngemäss berücksichtigt. 

   
Einwendung 1.3 
Antrag 

 Es sei noch zuzuwarten mit Beschluss bzw. Inkraftsetzung der Teilre-
vision Nutzungsplanung betreffend Einführung eines kommunalen 
Mehrwertausgleichs bis alle Gesetzesbereinigungen beschlossen 
sind. Entsprechend sei Kapitel 4.5 des Planungsberichts anzupassen. 

Begründung  Die Gemeinden haben gemäss MAG noch bis am 1. März 2025 Zeit 
für die Umsetzung. lm Kantonsrat ist eine parlamentarische Initiative 
hängig, mit der diese Frist gar bis zum 1. März 2028 verlängert wer-
den soll.  

Erwägungen des Gemeinderats  Damit die laufende Verdichtung bestehender Gebiete möglichst siedlungs-
verträglich erfolgen kann, müssen hohe Anforderungen an die Qualität 
der Bauten und insbesondere auch die Aussenräume gestellt werden. Aus 
Sicht der Bevölkerung kann es nicht sein, dass die Grundeigentümer die 
Gewinne der Mehrnutzung erhalten und die Gemeinde Steuergelder für 
eine zusätzliche Aussenraumgestaltung einsetzen muss.  

Die Gemeinde Urdorf möchte die Mehrwertabgaben insbesondere bei 
grösseren Gebieten in Form von städtebaulichen Verträgen ausgleichen. 
Dabei können die betroffenen Grundeigentümer gemeinsam mit der Ge-
meinde Sachleistungen anstelle einer monetären Abgabe definieren. Bei-
spielsweise könnte ein Freiraum für die gesamte Bevölkerung erstellt wer-
den oder Räume für die Öffentlichkeit zur Verfügung (Kita, Café, Mehr-
zweckraum etc.) gestellt werden. Die Einführung der kommunalen Mehr-
wertabgabe schafft die hierfür erforderliche Rechtsgrundlage.  

Beschluss  Das Anliegen wird nicht berücksichtigt.  

   
Einwendung 2.1 
Antrag 

 In der Bau- und Zonenordnung von Urdorf soll die Freifläche gemäss 
§ 19 Abs. 2 MAG auf 1’200 m2 festgelegt werden.  
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Begründung  Es ist ungerecht, dass die Allgemeinheit durch die Aufzonungen bei 
Grundstücken mit 1200 m2 bis 2000 m2, falls der Mehrwert Fr. 
250'000.- nicht übersteigt, keinen Mehrwertausgleich erhält und die 
Eigentümerschaft den ganzen Gewinn behalten darf. Durch das mit 
Auf- und Umzonungen verbundene Bevölkerungswachstum führe zu-
dem zu kommunalen Mehrausgaben.  

Erwägungen des Gemeinderats  Wie die Einwenderschaft richtig bemerkt, können bei der baulichen Ent-
wicklung insbesondere von grösseren Parzellen auch für die Gemeinde 
Kosten entstehen. Die bauliche Entwicklung kleiner Parzellen hingegen 
führt in der Regel kaum zu Kosten für die Gemeinde. Sie machen gemäss 
Erläuterungsbericht auch nur 8.5 % der gesamten Baulandfläche aus, 
während nahezu 70 % der Baulandfläche Grundstücke mit einer Fläche 
von mehr als 2‘000 m2 ausmachen.   

Insbesondere bei Umzonungen von grossen Parzellen in eine hochwerti-
gere Nutzung kann es durchaus zu grösseren Mehrwerten kommen. Aller-
dings möchte die Gemeinde bei derartigen Entwicklungen auch eine hohe 
Qualität erreichen und zusammen mit den Grundeigentümerschaften 
gute Lösungen erzielen.  

Beschluss  Das Anliegen wird nicht berücksichtigt.  

   
Einwendung 2.2 
Antrag 

 Es soll ein zusätzlicher Artikel eingefügt werden, in dem festgehalten 
wird, dass die im engeren Sinne betroffene Bevölkerung bei der Pla-
nung eines durch den Mehrwertfonds finanzierten Projektes einbezo-
gen wird. 

Begründung  Die in einem Dorfteil betroffene Bevölkerung kennt ihre Bedürfnisse 
am besten. Der Einbezug lässt bei der Bevölkerung den Eindruck ent-
stehen, ernst genommen zu werden. Dies ergibt eine hohe Zufrie-
denheit mit den Behörden und macht den Wohn- und Arbeitsort Ur-
dorf zusätzlich attraktiv. 

Erwägungen des Gemeinderats  Die Mitwirkung hat in der Gemeinde Urdorf einen hohen Stellenwert. Diese 
erfolgt aber jeweils projektbezogen und situativ. Zudem sind die Einnah-
men aus der Mehrwertabgabe grundsätzlich zweckgebunden und dürfen 
nur nach Massgabe des Fondsreglementes für Massnahmen der Raum-
planung nach Art. 3 Abs. 2 Bst. a–d und Abs. 3 Bst. abis und e RPG verwen-
det werden. Damit ist der Projektrahmen gesetzt und die Mitwirkung der 
Bevölkerung gemäss der hierfür üblichen Verfahrensschritte sichergestellt. 
Die Verankerung eines zusätzlichen spezifischen Mitwirkungsgefässes für 
Projekte, die durch den Mehrwertfonds finanziert werden, wird weder als 
verhältnissmässig noch als zweckmässig erachtet.  

Beschluss  Das Anliegen wird nicht berücksichtigt.  

   
Einwendung 3.1 
Antrag 

 Mit der Einführung eines Mehrwertausgleichs ist bis auf weiteres zu-
zuwarten. 

Begründung  In der Herbstsession 2023 der eidgenössischen Räte ist eine Revision 
des Raumplanungsgesetzes angenommen worden, wonach der 
Mehrwertausgleich bei Umzonungen auf kommunaler Ebene künftig 
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fakultativ ist (Referendumsfrist April 2024). Dies wird untermauert 
durch die hängige parlamentarische lnitiative im Kanton Zürich, wo-
nach die Frist für die Einführung einer Mehrwertabgabe der Gemein-
den bis zum 1. März 2028 zu verlängern sei. 

Erwägungen des Gemeinderats  Siehe Erwägungen zu Einwendung 1.3 

Beschluss  Das Anliegen wird nicht berücksichtigt.  

   
Einwendung 3.2 
Antrag 

 Sollte an der Einführung des Mehrwertausgleichs trotzdem festgehal-
ten werden, wird eine Mehrwertabgabe von maximal 20% statt 40% 
des um CHF 100'000 gekürzten Mehrwerts beantragt. Dies unter der 
Voraussetzung, dass tatsächlich ein Mindestsatz von 20% erhoben 
werden muss. 

Begründung  Kosten für Erschliessungen etc. werden sich aufgrund des kompak-
ten Siedlungsgebiets von Urdorf in Grenzen halten. Weiter wird der 
zu leistende Mehrwertausgleich als unangemessen hoch einge-
schätzt (und als Eingriff ins Privateigentum), was wiederum zu einer 
Verteuerung von Bauvorhaben führen wird und dadurch zu Woh-
nungsknappheit. Zudem würde sich der zu bezahlende Mehrwert-
ausgleich Bauvorhaben verteuern und die Kosten würden auf Mieter 
überwälzt werden.  

Erwägungen des Gemeinderats  Das Mehrwertausgleichsgesetz gibt den Gemeinden den Spielraum die 
Mehrwertabgabe bis max. 40 % festzulegen. Die Gemeinde Urdorf hält an 
einem Abgabesatz von 40 % fest. Dieser stellt keine Belastung der Grund-
eigentümer und Grundeigentümerinnen dar, da nur ein bislang nicht vor-
handener, durch eine Planungsmassnahme neu entstehender Mehrwert 
teilweise abgegolten wird. Ein tieferer Abgabesatz und damit der Verzicht 
auf einen Teil des ausgleichbaren Mehrwertes garantiert keine geringeren 
Liegenschaftskosten, da nicht davon ausgegangen werden kann, dass 
Projektentwickler Einsparungen in der Erstellung einer Liegenschaft an die 
Mieterinnen und Mieter weitergeben. Vielmehr bestimmt der Markt die 
Höhe der Mieten. Ausserdem würde der Spielraum zum Abschluss von 
städtebaulichen Verträgen unnötig eingeengt, da als Alternative zur Ver-
tragslösung nur 20 % als Abgabesatz verfügt werden dürften. 

Beschluss  Das Anliegen wird nicht berücksichtigt.  

   
Einwendung 4.1 
Antrag 

 Die Höhe das Abgabesatzes (40 %) wird bemängelt. 

Begründung  Beim Abgabesatz von 40 % handelt es sich um den Maximalbetrag.  

Erwägungen des Gemeinderats  Siehe Erwägungen zu Einwendung 3.2 

Beschluss  Das Anliegen wird nicht berücksichtigt.  

   
Einwendung 4.2 
Antrag 

 Der Zeitpunkt der Teilrevision wird bemängelt.  

Begründung  Zum Zeitpunkt der Teilrevision ist noch nicht bekannt, welche Um- 
und Aufzonungen vorgenommen werden. Ohne diese Informationen 
können die Auswirkungen nicht sinnvoll beurteilt werden.  
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Erwägungen des Gemeinderats  Die Einführung des Mehrwertausgleichs auf kommunaler Stufe hat ge-
mäss Verordnung explizit vor der Planung konkreter Umzonungen zu er-
folgen, um die Rechtsgleichheit aller künftigen Planungen sicherzustellen. 

  Die laufende Revision der Bau- und Zonenordnung baut aber auf der 
durch die Gemeindeversammlung am 30. November 2022 festgesetzte 
und vom Kanton mit Verfügung Nr. KS-10110/23 vom 21. Juli 2023 ge-
nehmigte kommunale Richtplanung auf. Diese zeigt auf, in welchen Gebie-
ten eine Innenentwicklung angestrebt wird.  

Beschluss  Das Anliegen wird nicht berücksichtigt.  

   
Einwendung 4.3 
Antrag 

 Das Fondsreglement sei wie folgt anzupassen: 

a) Massnahmen, die durch den allgemeinen Haushalt finanziert 
werden, seien zu streichen. 

b) Im Fonds seien Ausgleichsbeiträge für Minderwerte an Grundstü-
cken, die durch Um- und Aufzonungen entstehen zu ergänzen.   

Begründung  Überschneidungen mit dem allgemeinen Haushalt seien auszu-
schliessen und der Fonds sollte sich auf Aufgaben konzentrieren, wel-
che Nachteile aus Um- und Aufzonungen ausgleichen.  

Erwägungen des Gemeinderats  Die Zweckbestimmung der beitragsberechtigten kommunale Planungs-
massnahmen richten sich nach § 23 MAG sowie § 42 MAV und dienen alle 
dazu, für die Urdorfer Bevölkerung einen Mehrwert zu generieren. Diese 
Zweckbestimmungen können durch die Gemeinde nicht erweitert oder we-
sentlich verändert werden. Vereinzelte der beispielhaft aufgeführten Mass-
nahmen (z.B. Spielplätze) werden heute durch den «allgemeinen Haus-
halt», sprich Steuereinnahmen finanziert. Dieser wird durch die Finanzie-
rung durch die Fondseinnahmen entlastet, was wiederum allen zugute-
kommt. Der Ausgleich von Minderwerten sieht das Mehrwertausgleichsge-
setz hingegen nicht vor. 

Beschluss  Das Anliegen wird nicht berücksichtigt.  

   
Einwendung 4.4 
Antrag 

 Im Erläuternden Bericht gemäss Art. 47 RPV seien Ergänzungen wie 
folgt vorzunehmen. 

Begründung 

  
 Es fehlen wichtige Aspekte im Erläuterungsbericht, die zu ergänzen 

seien: 

a) Den Aspekt, dass eine Ständeratsinitiative hängig ist, die auch 
den Verzicht auf eine Abgabe bei Um- und Aufzonungen erlaubt. 

b) Die Präzisierung, dass die zu erhebende Mehrwertabgabe auf ei-
nem fiktiven Wert beruht, der von einer maximalen Ausschöp-
fung der durch die Um- und Aufzonung möglichen Ausnutzung 
ausgeht.  

c) Die Erwähnung der Doppelbesteuerung durch die Grundstücks-
gewinnsteuer.   
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  d) Die intransparente Berechnung des planerischen Mehrwerts auf-
grund des nicht öffentlich zugänglichen Landpreismodells sowie 
die rechtlich eingeschränkten Möglichkeiten bei einem Wider-
spruch gegen die Mehrwertfeststellung.  

e) Die gravierenden Folgen auf Sanierung, Modernisierung des Alt-
bestandes, Bauen und Verdichtung der Siedlungsstruktur sowie 
die Verfügbarkeit von bezahlbaren Wohnungen. 

Fehlende Angaben über Um- und Aufzonungsabsichten, welche die 
Beurteilung der Auswirkungen der Einführung der Mehrwertabgabe 
für den Bürger nicht abschätzbar machen. 

Erwägungen des Gemeinderats 
Zu a) 

 Siehe Erwägungen zu Einwendung 1.3. 

Zu b)  Die Mehrwertprognose basiert nicht auf einem fiktiven Wert, sondern auf 
dem «highest best use», was im Sinne der übergeordneten Zielsetzung der 
haushälterischen Bodennutzung ist. Ob eine Grundeigentümerin/ein 
Grundeigentümer die auf seinem Grundstück liegenden Potenziale voll re-
alisiert, unterliegt der individuellen Entscheidungsfreiheit.  

Zu c)  Die Mehrwertabgabe ist bei der Bemessung einer allfälligen Grundstücks-
gewinnsteuer als Teil der Aufwendungen vom Gewinn in Abzug zu bringen 
(Art. 5 Abs. 1sexies RPG). Dass der verbleibende Wert weiterhin im Rahmen 
der Grundstücksgewinnsteuern erfasst wird, ist korrekt, entspricht aber 
nicht einer Doppelbesteuerung.   

Zu d)  Ist eine Planungsmassnahme mit Um- oder Aufzonungen vorgesehen, 
dann ist im Rahmen der öffentlichen Planauflage nach § 5 Abs. 3 PBG der 
gesamthaft ermittelte Mehrwert bekanntzugeben (§ 16 Abs. 1 MAV). 
Gleichzeitig setzt die Gemeinde den Betroffenen eine Frist von 30 Tagen 
an, um zum ermittelten Mehrwert ihres Grundstücks Stellung zu nehmen 
(§ 16 Abs. 2 MAV). Sie stellt hierzu den Betroffenen den Verfügungsentwurf 
zu. Es ist korrekt, dass bei diesem Schritt keine Rechtsmittel vorgesehen 
sind, da es sich um einen Entwurf handelt.  

Nach Eintritt der Rechtskraft der Planungsmassnahme kann der ermittelte 
Mehrwert durch die Gemeinde bereinigt und die definitive Festsetzungsver-
fügung erstellt werden. Die Gemeinde stellt diese den Abgabepflichtigen 
zu. Die Rekursfrist gegen die Verfügung beträgt 30 Tage. Wird ein Rekurs 
erhoben, ist das Rechtsmittelverfahren vor dem Baurekursgericht zu füh-
ren. Weiter haben die Abgabenpflichtigen die Möglichkeit, eine individuelle 
Schätzung zu verlangen. Die hierfür anfallenden Kosten sind durch die Ab-
gabepflichtigen zu tragen.  

Der Prozess des kommunalen Mehrwertausgleichs sieht somit ein trans-
parentes Verfahren vor, bei dem die Betroffenen bei der öffentlichen Auf-
lage eine Prognose erhalten und nach der Festsetzung Rekurs erheben 
bzw. eine individuelle Schätzung verlangen können.  

Zu e)  Siehe Erwägungen zu Einwendung 1.3. 

Zu f)  Siehe Erwägungen zu Einwendung 4.2 sowie Kapitel 2.2. 

Beschluss  Das Anliegen ist mit dem vorliegenden Bericht zu Mitwirkung sinnge-
mäss berücksichtigt.  
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  4.3 Anhörung 

Anhörung  Die Nachbargemeinden Dietikon, Schlieren, Uitikon, Birmensdorf, 
Bergdietikon und Rudolfstetten-Friedlisberg sowie die Planungsre-
gion Limmattal (ZPL) wurden zur Anhörung eingeladen.  

Die Revision wurde zur Kenntnis genommen und es wurden keine 
Einwände vorgebracht. 

   
  4.4 Festsetzung Gemeindeversammlung 

Festsetzung  Die BZO-Teilrevision wird der Gemeindeversammlung am 19. Juni 
2024 zur Festsetzung vorgelegt. 

   
  4.5 Genehmigung - Inkrafttreten 

Inkraftsetzung  Die BZO-Teilrevision wird, nach Ablauf der Rekursfrist gegen die kan-
tonale Genehmigung, mit der Publikation des Inkrafttretens verbind-
lich. 

   

 


